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 R a h m e n b e d i n g u n g e n  
 

• Das Lise-Meitner-Gymnasium führt auf der Grundlage der Richtlinien für 
Schulwanderungen und Schulfahrten (WRL) des Landes NRW (siehe Anlage) drei 
obligatorische Fahrten (Jgst. 5, Jgst.9, Q2) in der Schullaufbahn der Schülerinnen 
und Schüler durch.  

• Das Fahrtenprogramm wird im Rahmen der zur Deckung der Reisekostenvergütung 
(§ 7 Abs. 3 Landesreisekostengesetz) der Lehrkräfte zur Verfügung stehenden 
Reisekostenmittel (Landesmittel zuzüglich Drittmittel) für jeweils ein Schuljahr durch 
Schulkonferenzbeschluss festgelegt.  

• Zur Schonung des Reisekostenbudgets der Schule sollen Lehrkräfte Freiplätze, die 
Reiseveranstalter und Busunternehmen für Begleitpersonen anbieten, nutzen und 
nicht zur Reduzierung der Reisekosten der Schülerinnen und Schüler verrechnen.  

• Daneben bietet das Lise-Meitner-Gymnasium eine Reihe von freiwilligen Fahrten und 
Austauschen an. Versäumte Unterrichtsinhalte aus dieser Zeit müssen die 
Schülerinnen und Schüler selbstständig nachholen.  

• Die Schulordnung gilt auch während der Fahrten dieses Konzepts.  

• Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Zug/ÖPNV) oder voll ausgelasteten Bussen geplant. (Zu Ausnahmen hiervon in der 
Sek. II siehe unten.) Die Fahrten finden innerhalb einer Jahrgangsstufe zeitgleich 
statt (Ausnahme Jgst. 5).  

• Klassen- und Studienfahrten müssen gemäß den Richtlinien für Schulwanderungen 
und Schul-fahrten (WRL) rechtzeitig vor der Buchung von der Schulleitung genehmigt 
werden (Antragsvordruck, BASS 14-12 Nr.2).  

• Beim Vertragsabschluss mit Reiseveranstaltern sind die Vorgaben der Stadt 
Leverkusen unbedingt einzuhalten.  

 
 
 
 
 
 
 

Fahrtenkonzept 
 am Lise-Meitner-Gymnasium 
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Z i e l e  u n s e r e r  F a h r t e n  
 
Die Fahrten am Lise-Meitner-Gymnasium …  

• dienen dem Erleben von Gemeinschaft und gemeinschaftlichem Handeln, der 
interkulturellen Begegnung und der Bildung.  

• haben einen ökologischen und themenorientierten Schwerpunkt (Konzept).  

• bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit voranbringen zu können.  

Bei den Fahrten werden die Schülerinnen und Schüler an der Programmplanung und 
der detaillierten Vorbereitung beteiligt (z. B. Erstellung von Referaten oder einer 
Broschüre, …).  
 
 Organisation 
  

• Vor einer Buchung werden von der Schule alle relevanten Informationen zur 
Verfügung gestellt. Zu diesem Zwecke stellt die Schule entsprechende Formblätter 
und Musteranschreiben zur Verfügung. 

 
 
In der Sek I  
 

• In der Sek. I entscheidet das Klassenlehrerteam nach Rücksprache mit den 
Erziehungs-berechtigten und den Schülerinnen und Schülern der Klasse über das 
Fahrtziel und das genaue Fahrtenprogramm im Rahmen des verbindlichen Konzepts 
für die Jahrgangsstufe.  

• Die Anreise findet möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV/Zug) oder mit 
vollausgelasteten Bussen statt, beispielsweise teilen sich zwei Klassen einen Bus. 

•  In der Jahrgangsstufe 5 liegt das Ziel in der Regel möglichst in einer Entfernung von 
unter 100 km. 

• An den Fahrten der Jahrgangsstufe 5 können die Klassenpaten teilnehmen.  

• Jeder Klasse steht unabhängig von den Fahrten ein Wandertag pro Schuljahr zur 
Verfügung. Dieser kann nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten der 
Klasse bei der Schulleitung beantragt werden.  

 
In der Sek. II  
 

• Die Fahrt in der Sek. II findet von den Leistungskursen entkoppelt statt.  

• Es werden sechs Fahrten angeboten, fünf Fahrten mit maximal zehn Lehrkräften 
können stattfinden. Ziele sind: Alpen, Berlin, Brüssel, Südengland, Prag und Rom.  

• Die Anreise sollte folgendermaßen stattfinden: 

• Fahrt mit dem Bus oder Zug nach Südengland statt des Fluges nach Edinburgh  

• Fahrt nach Rom mit dem Nachtzug im Liegewagen oder in begründeten 
Ausnahmefällen Flug mit dem Flugzeug (Genehmigung durch SL muss vor der 
Reservierung beantragt werden)  

• Fahrt nach Krakau/Auschwitz mit dem Bus. Das Flugzeug darf im Ausnahmefall 
genutzt werden, wenn nur eine Reise von drei Tagen möglich ist (Genehmigung 
durch SL muss vor der Reservierung beantragt werden).  
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• Verantwortlich für die Konzepte sind die Fachschaften: Deutsch (Prag), Englisch 
(Südengland), Latein und Geschichte (Rom), Sozialwissenschaften (Brüssel), Sport 
(Alpen). Die Berlinfahrt ist zurzeit an keine Fachschaft gebunden. 

• Begleitende Lehrkräfte sind vorrangig aus den verantwortlichen Fachschaften. Die 
Begleitung ist nicht jedes Jahr dieselbe Person. Interessierte – auch anderer Fächer 
– melden sich bei Vera Milles oder Markus Fels. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten Kurzinformationen zum Programm der 
einzelnen Fahrten und melden sich unter Angabe von Erst-, Zweit- und Drittwunsch 
für die Studienfahrten an. Die Auswertung und Zuordnung findet durch die 
Jahrgangsstufentutoren, die Oberstufenkoordination und die Schulleitung statt.  

• Die Teilnehmerzahl pro Fahrtenangebot ist auf ca. 35 begrenzt. (Abweichungen siehe 
Konzept der einzelnen Fahrten).  

• Für die Romfahrt werden Schülerinnen und Schüler mit einer Lateinwahl in der 
Qualifikationsphase 1 bevorzugt aufgenommen. Schülerinnen und Schüler, die bis in 
die Einführungsphase Latein belegt haben, werden nachfolgend vorrangig 
berücksichtigt.  

• Freiwillige Fahrten finden statt als Austausche, wie z.B. GAPP-Austausch nach 
Pittsburgh, im Rahmen von öffentlich geförderten Bildungsprogrammen (z.B. 
Krakau/Auschwitz) oder im Rahmen von Begabtenförderung (Deutsches Museum 
München). 

 
 
Ausblick  
 

• Eine regelmäßige Evaluation der Fahrten wird durchgeführt.  

• Eine Erweiterung oder Begrenzung des Fahrtenangebots in der Sek. II ist je nach 
Schülerzahl möglich.  

• Die Stufen 9 und Q2 fahren in derselben Woche. 

• Für jedes Kalenderjahr muss das vorliegende Fahrtenkonzept unter Berücksichtigung 
des neuen Schulfahrtenerlasses vor allen Dingen unter Kostengesichtspunkten 
aktualisiert werden. Die Schulkonferenz muss bis zum Ende des jeweils 
vorangehenden Schuljahres ein Konzept verabschieden. Sie entscheidet über Anzahl 
der Fahrten, Dauer und Kostenobergrenze. 

 
 
 8. Oktober 2020 

 
 


